
Immer für Sie da!

Clever für Kids
Erweiterte Vorsorge für Kinder und Jugendliche
 

 teIlnahme der verSICherten 

	 Die Teilnahme ist freiwillig und schränkt das Recht 
der freien Arztwahl nicht ein. 

	 An dieser Versorgung können alle Kinder von Geburt 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres teilnehmen.

	 Die Eltern (bzw. Jugendliche nach Vollendung des  
14. Lebensjahres) wählen einen an dieser Versor-
gung teilnehmenden Vertragsarzt (Koordinationsarzt). 
Sie bestätigen dies durch die schriftliche Teilnahme-
erklärung gegenüber dem Arzt.

	 Alle ambulanten fachärztlichen Leistungen werden 
nur auf Überweisung des Koordinationsarztes 
in Anspruch genommen, Ausnahme hiervon sind  
Leistungen bei medizinischen Notfällen sowie  
Augenärzte, Frauenärzte und Psychotherapeuten.

	 Der teilnehmende Versicherte kann frühestens  
nach einem Jahr den Vertragsarzt wechseln.   
Ausnahme: Es besteht ein wichtiger Grund   
(z.B. Umzug oder gestörtes Vertrauensverhältnis).

 Clever für Kids 

Teilnahmebedingungen

Besuchen Sie uns auf 
www.bertelsmann-bkk.de 

Oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:

Gütersloh
Carl-Miele-Straße 214 | 33311 Gütersloh
Fon 05241 80-74000 | Fax 05241 80-74141
service@bertelsmann-bkk.de

Geschäftsstelle rtl (für mitarbeiter)
Picassoplatz 1 | 50679 Köln
Fon 0221 4567-6907 | Fax 0221 4567-6909
RTL@bertelsmann-bkk.de

Geschäftsstelle Ost (neue länder und Berlin)
Karl-Marx-Str. 24 | 07381 Pößneck
Fon 03647 430-278 | Fax 03647 430-358
GGP@bertelsmann-bkk.de

Stand: 10.10.2011



ein Kind aufwachsen zu sehen, gehört zu den 
schönsten erfahrungen im leben. Konfrontiert 
eltern aber manchmal auch mit einer menge Ängste, 
Zweifel und Fragen. denn schließlich möchte man 
als vater und mutter ja alles richtig machen und 
stets die beste entscheidung für seinen Sohn oder 
seine tochter treffen. die Bertelsmann BKK ist mit 
Sicherheit eine gute Wahl, wenn es um Ihre und 
die Gesundheit Ihres Kindes geht. „Clever für Kids“ 
beinhaltet besondere qualitativ hochwertige vor-
sorgemaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

 vOrteIle 
 Für SIe und Ihr KInd 

	 Mögliche körperliche und geistige Entwicklungsver-
zögerungen können rechtzeitig erkannt werden

	 Vervollständigung des Impfstatus

	 Koordinierte Behandlung durch Zusammenarbeit der 
beteiligten Ärzte

	 Sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden  
Kinderrichtlinien (U1– U9, J1)

 ZuSÄtZlIChe ImPFunG 

  rotaviren-Schutzimpfung  
(6. – 12. Lebenswoche) 

	 Zur Prävention von Gastroenteritis, die durch  
Rotaviren verursacht wird. 

 ZuSÄtZlIChe vOrSOrGeunterSuChunGen 

  „Baby-Check I“    
(bis einschließlich 5. Lebensmonat)

	 Prophylaxe des plötzlichen Kindstodes

	 Ernährung, Allergieprävention, Vermeidung von  
Übergewicht

	 Unfallverhütung

  „Baby-Check II“ (6. – 13. Lebensmonat)

	 Hautkrebsprävention

	 Beratung zur Vermeidung von Schlafstörungen

	 Beratung zur Ernährung und Vermeidung von  
Übergewicht

	 Unfallverhütung

  Sicherheit mit   

  Zusatzleistungen 

  Gemeinsam 

  für Ihr Kind 

Sie und Ihr Kind Zusatzleistungen Zusatzleistungen

  Sprach-Check (20. – 27. Lebensmonat) 

	 Einmalige Beratung und Auswertung unter  
Verwendung eines Fragebogens. Mit den Eltern 
wird der Fragebogen ausgewertet und mögliche 
Konsequenzen besprochen. 

  u7a (33. –  38. Lebensmonat)

	 Zusätzlich zur Vorsorgeuntersuchung U7a wird der 
Mannheimer Elternfragebogen (MEF) ausgefüllt und 
gemeinsam mit dem Arzt ausgewertet.

	 Schwerpunkte: Unfallprävention, Gewaltprävention, 
Allergieprävention, Zahnpflege, Ernährungsberatung, 
Aufklärung Sprache, problematischer Umgang mit 
Suchtmitteln in der Familie, UV-Beratung.

  u10 (7 und 8 Jahre) 

	 Dokumentation und Auswertung gemäß den  
Kinderuntersuchungsrichtlinien des BVKJ. 

	 Schwerpunkte: Lese- und Rechtschreibschwäche, 
Rechenstörungen, Störungen der motorischen 
Entwicklung, Verhaltensstörungen.

  u11 (9 und 10 Jahre) 

	 Dokumentation und Auswertung gemäß den  
Kinderuntersuchungsrichtlinien des BVKJ.

	 Schwerpunkte: Schulleistungsstörungen,  
Sozialisations- und Verhaltensstörungen, Zahn-, 
Mund- und Kieferanomalien.

  J2 (16 und 17 Jahre) 

	 Dokumentation und Auswertung gemäß den  
Kinderuntersuchungsrichtlinien des BVKJ.

	 Schwerpunkte: Pubertätsstörungen, Haltungsstö-
rungen, Struma, Adipositas, Risiko Diabetes mellitus 
Typ II, metabolisches Syndrom, Sozialisations-   
und Verhaltensstörungen. 

An diesem Zeichen erkennen Sie unsere Mehrleistungen, 
die über den gesetzlichen Leistungskatalog hinausgehen.
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